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1. Instanz

Aktenzeichen S 25 AS 683/19
Datum 19.09.2019

2. Instanz

Aktenzeichen L 21 AS 1978/19
Datum 16.09.2022

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 19.9.2019

wird zurÃ¼ckgewiesen. 

Die Klage gegen den Bescheid vom 9.3.2020 und den Widerspruchsbescheid vom

29.6.2020 wird abgewiesen. 

AuÃŸergerichtliche Kosten haben die Beteiligten einander nicht zu erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Â 

Tatbestand: 

Â 

Der KlÃ¤ger begehrt hÃ¶here Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem

                             1 / 11



 

SGBÂ II. 

Â 

Der 1957 geborene KlÃ¤ger bewohnt gemeinsam mit seiner Ehefrau eine 46,5 qm groÃŸe

2-Zimmer-Wohnung in der F-StraÃŸe 1 in L. FÃ¼r diese Wohnung waren in 2019 eine

Grundmiete i.H.v. 216 â‚¬ und eine Nebenkostenvorauszahlung i.H.v. 115 â‚¬ zu zahlen. Die

Warmwasseraufbereitung erfolgte Ã¼ber Strom (dezentrale Warmwassererzeugung), die

Beheizung Ã¼ber einen Mix aus Strom und Gas. Angemietet hat der KlÃ¤ger zusÃ¤tzlich

RÃ¤umlichkeiten von 60 qm im Haus H-StraÃŸe 66 in L (Mietvertrag fÃ¼r gewerbliche

RÃ¤ume mit Mietbeginn am 15.8.1992), wobei NÃ¤heres zu den diesbezÃ¼glichen Kosten und

der Art und IntensitÃ¤t der Nutzung nicht bekannt ist. Im Weiterbewilligungsantrag vom

17.8.2018 fÃ¼r die Zeit ab 1.10.2018 gab der KlÃ¤ger neben der Grundmiete Heizkosten in

HÃ¶he von 200Â â‚¬ monatlich und â€žweitere Wohnkostenâ€œ i.H.v. ebenfalls 200 â‚¬

monatlich an. Seine Ehefrau erziele ein monatliches Einkommen i.H.v. 200 â‚¬ (brutto wie

netto). 

Â 

Mit Bescheid vom 18.9.2018 bewilligte der Beklagte dem KlÃ¤ger sowie seiner in

Bedarfsgemeinschaft (BG) lebender Ehefrau fÃ¼r die Zeit vom 1.10.2018 bis 30.9.2019

vorlÃ¤ufig Leistungen nach dem SGB II i.H.v. 1.001,20 â‚¬ monatlich. Anerkannt wurden hierbei

auf Bedarfsseite neben den Regelbedarfen ein Mehrbedarf fÃ¼r die Warmwassererzeugung

und Kosten der Unterkunft i.H.v. 316 â‚¬, wobei der Beklagte hier noch ausgehend von der

Mietbescheinigung vom 12.6.2017 Nebenkosten i.H.v. lediglich 100 â‚¬ ansetzte. Die

VorlÃ¤ufigkeit wurde mit dem noch nicht endgÃ¼ltig feststehenden anzurechnenden

Einkommen begrÃ¼ndet. Gegen diesen Bescheid legte der KlÃ¤ger keinen Widerspruch ein. 

Â 

Mit Ã„nderungsbescheid vom 24.11.2018 bewilligte der Beklagte der BG fÃ¼r die Zeit vom

1.1.2019 bis 30.9.2019 â€“ weiterhin vorlÃ¤ufig â€“ Leistungen nach dem SGB II i.H.v.

1.017,58Â â‚¬ monatlich. Ab 1.1.2019 seien die Leistungen wegen der Neufestsetzung der

Regelbedarfe neu zu berechnen. Der Bewilligungsbescheid vom 18.9.2018 werde insoweit

aufgehoben. 

Â 

Gegen diesen Bescheid legte der KlÃ¤ger am 18.12.2018 Widerspruch ein. Der Bescheid sei

fehlerhaft. Es wÃ¼rden nicht alle gesetzlich zustehenden Leistungen in vollem Umfang

gewÃ¤hrt. Mit Widerspruchsbescheid vom 23.1.2019 wies der Beklagte den Widerspruch als

unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. FÃ¼r den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.9.2019 sei die
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vorangegangene Leistungsbewilligung wegen der ErhÃ¶hung der RegelbedarfssÃ¤tze

angepasst worden. Die Entscheidung sei geprÃ¼ft worden. Anhaltspunkte fÃ¼r eine falsche

Entscheidung seien weder genannt worden noch aus den Unterlagen ersichtlich. Insbesondere

seien auch trotz Aufforderung zur Mitwirkung keine Nachweise zu ggf. geÃ¤nderten Kosten

fÃ¼r Unterkunft und Heizung eingereicht worden, so dass die Leistungen korrekt seien. 

Â 

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 15.2.2019 Klage bei dem SG KÃ¶ln erhoben. Er habe dem

Beklagten alle ihm zur VerfÃ¼gung stehenden Unterlagen zu Wohn- und Heizkosten vorgelegt.

Kostennachweise fÃ¼r das Jahr 2019 kÃ¶nne er erst ab 2020 beibringen. Es gehe ihm auch

nicht nur um das Jahr 2019, sondern auch um den Zeitraum vor 2019. 

Â 

Nach Mitwirkungsaufforderung des Beklagten vom 4.4.2019 hat der KlÃ¤ger (teils

geschwÃ¤rzte) KontoauszÃ¼ge seines Kontos ab 1.11.2018 bis 1.4.2019 bei der Postbank und

die Nebenkostenabrechnung fÃ¼r das Jahr 2017 fÃ¼r die Wohnung F-StraÃŸe 1 vorgelegt.

Hiernach hat sich die Nebenkostenvorauszahlung ab JanuarÂ  2019 von 100 â‚¬ auf 115Â â‚¬

erhÃ¶ht und es sind 88 â‚¬ als Nachzahlung gefordert worden. Mit Ã„nderungsbescheid vom

8.4.2019 hat der Beklagte â€“ weiterhin vorlÃ¤ufig â€“ fÃ¼r Januar bis September 2019

hÃ¶here Leistungen zuerkannt und dabei die anerkannten laufenden Nebenkosten auf 115 â‚¬

erhÃ¶ht und fÃ¼r April 2019 zusÃ¤tzliche Betriebskosten i.H.v. 263,03 â‚¬ (Nachzahlung aus

Betriebskostenabrechnung fÃ¼r 2017) anerkannt. Gegen diesen Bescheid (und einen weiteren

Bescheid gleichen Datums) hat der KlÃ¤ger am 18.4.2019 Widerspruch eingelegt. 

Â 

Nach Vorlage der Jahresabrechnungen der S AG fÃ¼r Strom und Erdgas vom 16.4.2019

(Strom: 11.4.2018 bis 1.4.2019) und 10.4.2019 (Erdgas: 28.3.2018 bis 2.4.2018) bezogen auf

die F-StraÃŸe 1 erlieÃŸ der Beklagte drei Bescheide vom 15.5.2019. Dabei handelt es sich

zum einen um einen Ã„nderungsbescheid, der die bisher fÃ¼r 2019 erfolgten vorlÃ¤ufigen

Bewilligungen ab Mai 2019 Ã¤nderte und der BG â€“ weiterhin vorlÃ¤ufig â€“ fÃ¼r Mai 2019

einmalig Heizkosten von 264,42 â‚¬ (auf der Grundlage der Jahresabrechnung fÃ¼r die

Vergangenheit) gewÃ¤hrte und laufend ab Mai bis September 2019 Heizkosten i.H.v.

43,54Â â‚¬ monatlich. Vom laufend zu zahlenden Abschlag an den Versorger hat der Beklagte

hierbei den Mehrbedarf fÃ¼r Warmwasser und den in der Regelleistung enthaltenen Anteil

fÃ¼r Haushaltsenergie abgezogen. Mit dem weiteren Bescheid vom 15.5.2019 genehmigte der

Beklagte den Antrag des KlÃ¤gers vom 18.4.2019 (wohl der Widerspruch gegen den / die

Bescheide vom 8.4.2019) auf Ãœbernahme weiterer Heizkosten teilweise i.H.v. 264,42 â‚¬ und

verwies auf den Ã„nderungsbescheid vom gleichen Tag. DarÃ¼ber hinaus hob der Beklagte
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ausweislich des dritten Bescheides vom 15.5.2019 â€žden Bescheid vom 8.4.2019â€œ auf.

Nach Vorlage der Nachweise von Propangas und Ã–l seien die Kosten, soweit angemessen,

berÃ¼cksichtigt worden. Alle Bescheide vom 15.5.2019 enthielten als Rechtsbehelfsbelehrung

die WiderspruchsmÃ¶glichkeit.

Â 

Nach Vorlage einer Rechnung Ã¼ber 20,96 â‚¬ fÃ¼r den Kauf einer Propangasflasche im

Januar 2019 hat der Beklagte zudem mit weiterem (vorlÃ¤ufigem) Ã„nderungsbescheid vom

17.5.2019 fÃ¼r Januar 2019 einen weiteren Bedarf an Heizkosten in HÃ¶he von 20,96 â‚¬. 

Â 

Der KlÃ¤ger hat gegen die drei Bescheide vom 15.5.2019 und den Bescheid vom 17.5.2019

Widerspruch eingelegt. Mit Widerspruchsbescheid vom 17.9.2019 hat der Beklagte die

WidersprÃ¼che gegen die beiden Ã„nderungsbescheide vom 15.5.2019 und 17.5.2019 sowie

gegen den Abhilfebescheid vom 15.5.2019 als unzulÃ¤ssig verworfen. Hiergegen hat der

KlÃ¤ger Klage bei dem SG KÃ¶ln erhoben, die unter dem Aktenzeichen S 37 AS 4270/19 (jetzt:

LSG NRW L 21 AS 1229/20) gefÃ¼hrt worden ist. Mit einem weiteren Widerspruchsbescheid

vom 17.9.2019 hat der Beklagte den Widerspruch des KlÃ¤gers gegen den Bescheid vom

15.5.2019, mit dem weitere Heizkosten genehmigt worden sind, als unbegrÃ¼ndet

zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

Am 19.9.2019 hat bei dem SG KÃ¶ln ein Verhandlungstermin stattgefunden. 

Â 

Der KlÃ¤ger hat sinngemÃ¤ÃŸ beantragt, 

Â 

den Bescheid vom 24.11.2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 23.1.2019,

geÃ¤ndert durch Ã„nderungsbescheide vom 8.4.2019, 15.5.2019 und 17.5.2019 aufzuheben

und den Beklagten zu verurteilen, hÃ¶here Leistungen nach dem SGB II ab dem Beginn des

Leistungsbezugs zu gewÃ¤hren. 

Â 

Der Beklagte hat beantragt, 

Â 
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die Klage abzuweisen. 

Â 

Er hat auf die erlassenen Ã„nderungsbescheide verwiesen. 

Â 

Mit Urteil vom 19.9.2019, dem KlÃ¤ger zugestellt am 29.10.2019, hat das SG die Klage

abgewiesen. Soweit der KlÃ¤ger hÃ¶here Leistungen auch fÃ¼r ZeitrÃ¤ume vor dem 1.1.2019

begehre, sei die Klage unzulÃ¤ssig, da er sich ausweislich der Klageschrift ausdrÃ¼cklich

gegen den Widerspruchsbescheid vom 23.1.2019 gewandt habe. Dass er sich auch gegen

frÃ¼here Bescheide habe wenden wollen, sei nicht erkennbar. Die Leistungen fÃ¼r frÃ¼here

ZeitrÃ¤ume seien zudem auch Gegenstand zahlreicher weiterer Verfahren. 

Â 

Der Beklagte habe fÃ¼r den streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum zu Recht einen Regelbedarf von

382 â‚¬ und einen Mehrbedarf fÃ¼r Warmwasseraufbereitung von 8,79 â‚¬ fÃ¼r den KlÃ¤ger

zu Grunde gelegt. Auch die Kosten der Unterkunft seien mit einer Grundmiete von 216 â‚¬

monatlich und Nebenkosten von 115 â‚¬ zutreffend angesetzt worden. Dahinstehen kÃ¶nne, ob

der Beklagte zu Recht den Bedarf der BG im Monat April 2019 angesichts der im April

vorgelegten Nebenkostenabrechnung des Vermieters vom 2.11.2018 (mit FÃ¤lligkeit einer

Nachzahlung im November 2018) um einen weiteren Betrag i.H.v. 263,06 â‚¬ erhÃ¶ht habe, da

es sich dabei um eine den KlÃ¤ger lediglich begÃ¼nstigende Regelung handele. Eine

Beschwer sei insoweit nicht festzustellen. Hinsichtlich der Heizkosten sei auf Bedarfsseite fÃ¼r

die BG und den Monat Januar allenfalls der Betrag von 20,96 â‚¬ (Propangasflasche)

anzuerkennen. Dass diese Kosten tatsÃ¤chlich zur Beheizung der Wohnung in der F-StraÃŸe

angefallen seien, lasse die Kammer angesichts der Anerkennung durch den Beklagten und der

daher fehlenden Beschwer offen. Weitergehende Heizkosten seien lediglich in dem vom

Beklagten anerkannten Umfang ab Mai 2019 von monatlich 43,54 â‚¬ anzuerkennen, wobei zu

Recht die in der Regelleistung enthaltenen Anteile fÃ¼r Haushaltsenergie und die Bedarfe fÃ¼r

die Warmwasseraufbereitung abgezogen worden seien. FÃ¼r die Einzelheiten der zutreffenden

Berechnung werde auf den Ã„nderungsbescheid vom 15.5.2019 Bezug genommen.

Anzuerkennen gewesen seien darÃ¼ber hinaus die Heizkosten resultierend aus den

Jahresabrechnungen des Energieversorgers mit FÃ¤lligkeit im Mai 2019. Ob insoweit lediglich

ein Bedarf in HÃ¶he der Nachzahlungsforderung von 145,41 â‚¬ anzuerkennen gewesen sei

oder die hÃ¶heren Gesamtkosten, kÃ¶nne offen bleiben, da der Beklagte im Bescheid vom

15.5.2019 auf die hÃ¶heren Gesamtkosten abgestellt und daher die fÃ¼r den KlÃ¤ger

gÃ¼nstigere Betrachtungsweise umgesetzt habe, indem er 264,42 â‚¬ im Monat Mai 2019 als

weiteren Bedarf fÃ¼r Heizkosten gewÃ¤hrt habe. Auch insoweit sei zu Recht ein Anteil fÃ¼r
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Haushaltsenergie und der Warmwassermehrbedarf in Abzug gebracht worden. Ein

weitergehender Bedarf sei nicht nachgewiesen. Soweit sich aus den KontoauszÃ¼gen ergebe,

dass mÃ¶glicherweise monatlich (weitere) 13 â‚¬ fÃ¼r einen Gasversorgungsvertrag gezahlt

werden, sei nicht feststellbar, ob diese Kosten im Zusammenhang mit der Beheizung der

Wohnung F-StraÃŸe 1 anfielen. Ein entsprechender Abschlagsplan sei nicht vorgelegt worden.

Auch die geltend gemachten â€žsonstigen Wohnkostenâ€œ seien nicht anzuerkennen.

Insoweit werde auf das Urteil der Kammer in dem Verfahren S 25 AS 2516/14 und des LSG

NRW zu L 19 AS 698/16 Bezug genommen. Den monatlichen Bedarfen stehe auf

Einkommensseite lediglich das Einkommen der Ehefrau des KlÃ¤gers i.H.v. 200 â‚¬

gegenÃ¼ber, das der Beklagte unter BerÃ¼cksichtigung der AbsetzbetrÃ¤ge nach Â§ 11b

SGB II zu Recht i.H.v. 80 â‚¬ â€“ also beim KlÃ¤ger i.H.v. 40 â‚¬ -, in Ansatz gebracht habe. 

Â 

Der KlÃ¤ger hat am 27.11.2019 Berufung eingelegt, die er nicht weiter begrÃ¼ndet hat. 

Â 

Mit Bescheid vom 9.3.2020 hat der Beklagte die Leistungen fÃ¼r den Zeitraum vom 1.10.2018

bis 30.9.2019 abschlieÃŸend bewilligt. Ã„nderungen in der LeistungshÃ¶he haben sich im

Vergleich zu den zuletzt vorlÃ¤ufig bewilligten Leistungen nicht ergeben. Gegen die

abschlieÃŸende Bewilligung hat der KlÃ¤ger am 7.4.2020 Widerspruch eingelegt, den der

Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 29.6.2020 als unzulÃ¤ssig verworfen hat. Klage ist

â€“ soweit ersichtlich â€“ nicht erhoben worden. Mit Schreiben vom 8.7.2020 hat der KlÃ¤ger

mitgeteilt, dass er auf eine komplette Akteneinsicht zu seinen HÃ¤nden bestehe. 

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt schriftsÃ¤tzlich sinngemÃ¤ÃŸ,

Â 

das Urteil des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 19.9.2019 zu Ã¤ndern und den Beklagten zu

verurteilen, ihm unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 9.3.2020 und des

Widerspruchsbescheides vom 29.6.2020 zu verurteilen, ihm auch fÃ¼r die Zeit vom 1.1.2019

bis 30.9.2019 hÃ¶here Leistungen nach dem SGB II zu gewÃ¤hren.

Â 

Der Beklagte beantragt, 

Â 
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die Berufung zurÃ¼ckzuweisen und die Klage abzuweisen. 

Â 

Er hÃ¤lt die angefochtenen Bescheide fÃ¼r rechtmÃ¤ÃŸig.

Â 

Der Senat hat den KlÃ¤ger im Hinblick auf sein Akteneinsichtsgesuch mit Schreiben vom

21.7.2020 darauf hingewiesen, dass eine Ãœbersendung von Akten an Privatpersonen

ausgeschlossen sei, Akteneinsicht aber weiterhin nach Terminvereinbarung bei der

GeschÃ¤ftsstelle des 21. Senats genommen werden kÃ¶nne. Mit Schreiben vom 8.10.2020 hat

der KlÃ¤ger mitgeteilt, dass er weiterhin Akteneinsicht begehre, aber eine Einsichtnahme im

LSG nicht nur wegen der aktuellen Corona-Pandemie keine Option sei. Mit Schreiben vom

25.11.2020 hat das Gericht mitgeteilt, dass die Akten des Beklagten aktualisiert und

vervollstÃ¤ndigt worden seien und nunmehr wieder vorlÃ¤gen. Akteneinsicht kÃ¶nne

genommen werden. Nach Terminierung auf den 1.10.2021 hat der KlÃ¤ger um Verschiebung

des Termins gebeten. Er habe keine Akteneinsicht erhalten, wegen Corona wisse er nicht, ob

Ã¼berhaupt eine Nutzung von Bus und Bahn mÃ¶glich sei. Zudem sei ihm ausdrÃ¼cklich die

Ãœbernahme von Reisekosten versagt worden. Nachdem der Beklagte mitgeteilt hatte, dass

eine Entsendung eines Sitzungsvertreters nicht mÃ¶glich sei, ist der Verhandlungstermin

aufgehoben worden. Mit Schreiben vom 28.9.2021 hat das Gericht erneut auf die MÃ¶glichkeit

der Akteneinsicht in den RÃ¤umen des LSG hingewiesen. Mit einem weiteren gerichtlichen

Schreiben vom 6.4.2022 ist dem KlÃ¤ger angeboten worden, Akteneinsicht in den RÃ¤umen

des SG KÃ¶ln zu nehmen. Er ist gebeten worden, bis zum 30.4.2022 mitzuteilen, ob er von

dieser MÃ¶glichkeit Gebrauch machen wolle. Eine Reaktion ist nicht erfolgt.

Â 

Mit Schreiben vom 12.9.2022, eingegangen am 13.9.2022, hat der KlÃ¤ger in diesem und

sechs weiteren Verfahren um Aufhebung des Verhandlungstermins mit der BegrÃ¼ndung

gebeten, er bestehe auf Akteneinsicht zu seinen HÃ¤nden und nicht in RÃ¤umlichkeiten der

Justiz. Ihm eine Fahrtkostenerstattung anzubieten, damit er sich u.U. rechtliches GehÃ¶r

verschaffen kÃ¶nne, sei offensichtlich zu kostenintensiv. Er bitte um Ãœbersendung der

Verfahrensakten, gerne auch digital auf einem gesicherten und verschlÃ¼sselten DatentrÃ¤ger.

Die angemessenen Kosten, z.B. fÃ¼r einen DVD-Rohling, Ã¼bernehme er. Mit Schreiben vom

13.9.2022 hat der Vorsitzende des Senats den Antrag auf Terminsverlegung abgelehnt. 

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakten und

die beigezogenen Verwaltungsakten des Beklagten Bezug genommen, deren jeweiliger
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wesentlicher Inhalt Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen ist.

Â 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde: 

Â 

A. Der Senat konnte in der Streitsache entscheiden, obwohl fÃ¼r den KlÃ¤ger niemand zum

Termin erschienen ist, denn der KlÃ¤ger ist mit Postzustellungsurkunde, die am 26.8.2022 in

den zur Wohnung gehÃ¶renden Briefkasten eingelegt wurde, geladen und in der Ladung auf

diese MÃ¶glichkeit hingewiesen worden. Sein Antrag auf Terminsverlegung vom 13.9.2022 ist

durch den Vorsitzenden des Senats mit Schreiben vom 13.9.2022, dem KlÃ¤ger zugestellt am

14.9.2022, abgelehnt worden. 

Â 

Dem KlÃ¤ger ist auch ausreichend Gelegenheit gegeben worden, seinen Anspruch auf

rechtliches GehÃ¶r durch Akteneinsicht zu verwirklichen. GemÃ¤ÃŸ Â§ 120 Abs. 1 Satz 1 SGG

haben die Beteiligten das Recht der Einsicht in die Akten, soweit die Ã¼bermittelnde BehÃ¶rde

dies nicht ausschlieÃŸt. Die Beteiligten kÃ¶nnen sich auf ihre Kosten durch die

GeschÃ¤ftsstelle Ausfertigungen, Ausdrucke und Abschriften erteilen lassen (Â§ 120 Abs. 1

Satz 2 SGG). 

Â 

Werden die Prozessakten in Papierform gefÃ¼hrt, wird Akteneinsicht durch Einsichtnahme in

die Akten in den DienstrÃ¤umen gewÃ¤hrt, Â§ 120 Abs. 3 Satz 1 SGG. Akteneinsicht durch

Ãœbersendung der Akten in Papierform an eine Privatperson scheidet grundsÃ¤tzlich aus, es

sei denn, diese ist selbst Rechtsanwalt oder zÃ¤hlt zu dem Personenkreis des

Â§Â 120Â Abs.Â 3Â Satz 3 SGG (Wehrhahn, in: jurisPK-SGB X, Â§ 120 (Stand: 15.6.2022) Rn.

22ff.). 

Â 

Die Prozessakten im vorliegenden Verfahren werden bei Gericht in Papierform gefÃ¼hrt. Das

gilt sowohl im Hinblick auf die Gerichtsakte als auch bezogen auf die Verwaltungsakten des

Beklagten. Diese Papierakten sind Grundlage der Entscheidung des Gerichts. Dem KlÃ¤ger ist

die Gelegenheit zur Akteneinsicht sowohl in den RÃ¤umen des LSG NRW (Schreiben vom

21.7.2020, 24.9.2020, 25.11.2020 und 28.9.2021) als auch in den RÃ¤umen des SG KÃ¶ln

(Schreiben des LSG vom 6.4.2022) angeboten worden. Diese MÃ¶glichkeiten hat er nicht
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wahrgenommen. Eine Digitalisierung der Papierakten durch das Gericht ist nicht erfolgt, so dass

auch eine Bereitstellung der Papierakten zum Abruf oder auf einem sicheren

Ãœbermittlungsweg, wie in Â§ 120 Abs. 3 Satz 2 SGG vorgesehen, nicht mÃ¶glich war.

Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass der KlÃ¤ger die RÃ¤ume des LSG NRW oder des SG KÃ¶ln nicht

hat aufsuchen kÃ¶nnen, sind nicht ersichtlich. 

Â 

Soweit der KlÃ¤ger in seinem Schreiben vom 12.9.2022 darauf hingewiesen hat, dass der

Senat ihm eine Fahrkostenerstattung nicht angeboten habe, ist dies zutreffend. Ein

entsprechender ausdrÃ¼cklicher Antrag wird in dieser Formulierung nicht gesehen. Das

Gericht ist auch grundsÃ¤tzlich nicht verpflichtet, dafÃ¼r Sorge zu tragen, etwa durch

Anordnung der Ãœbernahme der Fahrtkosten, dass jeder Beteiligte auch persÃ¶nlich vor

Gericht auftreten kann (BSG vom 13.11.2017 â€“ B 13 R 152/17 B, Rn. 11). Die Anordnung des

persÃ¶nlichen Erscheinens kann aber im Ausnahmefall geboten sein, etwa wenn der

schriftliche Vortrag eines Beteiligten wegen Unbeholfenheit oder Sprachunkenntnis keine

SachverhaltsaufklÃ¤rung gewÃ¤hrleistet und ein Erscheinen auf eigene Kosten

undurchfÃ¼hrbar ist (vgl. BSG, a.a.O.). DafÃ¼r sind vorliegend bei dem sehr

prozesserfahrenen KlÃ¤ger keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Â 

B. Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat die Klage des KlÃ¤gers zu

Recht abgewiesen. Auch die Klage gegen den Bescheid vom 9.3.2020 hat keinen Erfolg. Â 

Â 

I. Â Soweit der KlÃ¤ger mit der Klage fÃ¼r die Zeit vor dem 1.1.2019 hÃ¶here Leistungen

begehrt und insoweit eine (isolierte) Leistungsklage nach Â§ 54 Abs. 5 SGG erhoben hat, ist

diese unzulÃ¤ssig. Der Senat verweist hierzu auf die zutreffende BegrÃ¼ndung im

angefochtenen Urteil des SG KÃ¶ln, die er sich nach PrÃ¼fung der Sach- und Rechtslage zu

eigen macht (Â§Â 153 Abs. 2 SGG). 

Â 

II. Im Hinblick auf den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.9.2019 â€“ angefochten war alleine der

Ã„nderungsbescheid vom 24.11.2018, der eine Regelung nur ab 1.1.2019 enthielt â€“ Â haben

sich mit Erlass des abschlieÃŸenden Bewilligungsbescheides vom 9.3.2020 durch den

Beklagten die vorlÃ¤ufigen Bewilligungen fÃ¼r den genannten Zeitraum auf andere Weise im

Sinne des Â§ 39 Abs. 2 SGB X erledigt (vgl. BSG vom 11.7.2019 â€“ B 14 AS 44/18 R, Rn. 33).

Die abschlieÃŸende ersetzt die vorlÃ¤ufige Bewilligung und wird Gegenstand des laufenden

Berufungsverfahrens nach Â§ 96 SGG (BSG vom 19.8.2015 â€“ B 14 AS 13/14 R, Rn. 16; vom
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5.7.2017 â€“ B 14 AS 36/16 R, Rn. 15). Gegenstand des Verfahrens nach Â§ 96 SGG wird

auch der Widerspruchsbescheid vom 29.6.2020, mit dem der Beklagte den Widerspruch des

KlÃ¤gers gegen die abschlieÃŸende Bewilligung vom 9.3.2020 als unzulÃ¤ssig verworfen hat.

Der Senat hat Ã¼ber die RechtmÃ¤ÃŸigkeit des Bescheides vom 9.3.2020 und den

Widerspruchsbescheid vom 29.6.2020 nach Â§ 96 i.V.m. Â§ 153 Abs. 1 SGG erstinstanzlich

â€žauf Klageâ€œ zu entscheiden (vgl. die stRspr; aus jÃ¼ngerer Zeit BSG vom 23.9.2020 â€“

BÂ 5Â REÂ 7/20Â B, Rn. 6 m.w.N.). Ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse fÃ¼r eine

ÃœberprÃ¼fung der vorlÃ¤ufigen Bescheide durch den Senat nach Â§ 131 Abs. 1 Satz 3 i.V.m.

Â§ 153 Abs.Â 1Â SGG ist nicht ersichtlich, da die abschlieÃŸende Bewilligung der vorlÃ¤ufigen

hinsichtlich der LeistungshÃ¶he und der zu Grunde liegenden Berechnungselemente

entspricht. 

Â 

Die insoweit statthafte kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage

(Â§Â 54Â Abs.Â 1Â SatzÂ 1,Â Abs. 4 SGG) ist zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet. Die

abschlieÃŸende Bewilligung vom 9.3.2020, die den vorlÃ¤ufigen Bewilligungen vom 15.5.2019

und 17.5.2019 hinsichtlich der festgesetzten LeistungshÃ¶he entspricht, ist rechtmÃ¤ÃŸig und

beschwert den KlÃ¤ger nicht im Sinne des Â§ 54 Abs. 2 Satz 1 SGG. Er hat keinen Anspruch

auf hÃ¶here Leistungen nach dem SGB II fÃ¼r den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.9.2019.

Auch insoweit verweist der Senat auf die zutreffende BegrÃ¼ndung im angefochtenen Urteil

des SG KÃ¶ln im Hinblick auf die vorlÃ¤ufigen Bewilligungen, der er sich nach eigener

PrÃ¼fung der Sach- und Rechtslage anschlieÃŸt (Â§ 153 Abs. 2 SGG). Mit der Berufung sind

keine neuen Gesichtspunkte vorgebracht worden. Eine BerufungsbegrÃ¼ndung, die sich

inhaltlich mit der Sach- und Rechtslage, die dem Urteil zu Grunde liegt, auseinandersetzt, ist

nicht erfolgt. Anhaltspunkte, die eine weitere Sachverhaltsermittlung von Amts wegen erfordern

oder geeignet sind, eine dem KlÃ¤ger gÃ¼nstigere Entscheidung zu rechtfertigen, sind nicht

ersichtlich. Der Widerspruch des KlÃ¤gers gegen die abschlieÃŸende Bewilligung durfte von

dem Beklagten auch mit Widerspruchsbescheid vom 29.6.2020 als unzulÃ¤ssig verworfen

werden. Denn da die abschlieÃŸende Bewilligung die vorlÃ¤ufige nach obigen AusfÃ¼hrungen

ersetzt hat und nach Â§ 96 SGG Gegenstand des laufenden Verfahrens geworden ist, kann sie

nicht durch einen gesonderten Widerspruch angefochten werden. Der dennoch eingelegte

Widerspruch ist unstatthaft und konnte deshalb als unzulÃ¤ssig verworfen werden. Dies gilt

auch, wenn â€“ wie hier â€“ der Bescheid als statthaften Rechtsbehelf den Widerspruch

vorsieht. Diese Rechtsbehelfsbelehrung ist zwar fehlerhaft, fÃ¼hrt aber nicht zur ZulÃ¤ssigkeit

des Widerspruchs. 

Â 

Soweit der KlÃ¤ger im Widerspruch gegen den Ã„nderungsbescheid vom 15.5.2019

vorgetragen hat, es sei nicht ausfÃ¼hrlich und klar verstÃ¤ndlich erlÃ¤utert worden, wie und
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auf welcher Grundlage die Berechnung (der Ã¼bernommenen Heizkosten) erfolgt sei, und er

Einkunfts- und Verbrauchsstichproben fÃ¼r seinen konkreten Einzelfall fÃ¼r irrelevant und

vÃ¶llig bedeutungslos erachtet, wird erklÃ¤rend ergÃ¤nzt:Â  

Â§ 20 Abs. 1a SGB II schreibt vor, dass der Regelbedarf in HÃ¶he der jeweiligen

Regelbedarfsstufe entsprechend Â§ 28 SGB XII i.V.m. dem Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz

(RBEG) zu ermitteln ist. Ausgangspunkt der Regelbedarfsermittlung ist die durch das

Statistische Bundesamt alle fÃ¼nf Jahre erhobene Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

(EVS). Sie bildet die Einkommens- und Verbrauchssituation in Deutschland ab. Die Berechnung

der Regelbedarfe anhand statistisch nachgewiesener Verbrauchsangaben (Statistikmodell) hat

das BVerfG im Jahr 2014 als sachgerecht und verfassungskonform bestÃ¤tigt (BVerfG vom

23.7.2014 â€“ 1 BvL 10/12, Rn. 86ff., juris). Der so ermittelte Regelbedarf und seine

AufschlÃ¼sselung nach den regelbedarfsrelevanten Verbrauchausgaben ist in Â§ 5, 8 RBEG

niedergelegt und wird durch die Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung jÃ¤hrlich

angepasst. Auf dieser Grundlage hat der Beklagte auch den in der Partnerregelleistung

enthaltenen Stromanteil an der Haushaltsenergie bestimmt und in Abzug gebracht, um den auf

die Heizung entfallende Teil der Haushaltsenergie zu ermitteln (ausfÃ¼hrlich zur methodischen

Herleitung der einzelnen Bedarfe BSG vom 12.7.2012 â€“ B 14 AS 153/11, Rn. 20ff.). 

Â 

C. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â§ 183 Satz 1, 193 Abs. 1 Satz 1 SGG.

Â 

D. Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht (Â§ 160 Abs. 2 SGG). 

Â 

Â 

Erstellt am: 08.02.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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